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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Berufungsbehörde glaubte (im Beschwerdefall) daraus, daß dem Antragsteller im Zuge des Berufungsverfahrens

ein Schreiben, in welchem ihm die Möglichkeit einer Ersatzkraftstellung angeboten worden ist, unbeantwortet gelassen

hat, schlüssig ableiten zu können, bei dem Antragsteller habe ein "Desinteresse" bestanden, eine andere Arbeitskraft

als den beantragten Ausländer aufzunehmen. Ohne eine ausdrückliche Erklärung des Antragstellers, nur den

beantragten Ausländer und keinesfalls eine Ersatzkraft zu wünschen, fehlt es einer derartigen

(verfahrensentscheidenden) Annahme jedoch an einer zureichenden Grundlage.
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